
sonen (wie die G-AG) bestimmt sich gem. § 17 I 1 ZPO nach deren Sitz. Sitz ist gem. § 17 I 2
ZPO der Ort, an dem die Verwaltung geführt wird, hier also Magdeburg.
Als besonderer Gerichtsstand käme ebenso § 21 I ZPO der Ort der Niederlassung, mithin

Halle, in Betracht. Zwischen Halle und Magdeburg bestünde somit gem. § 35 ZPO ein
Wahlrecht der J.
Die alleinige Zuständigkeit für den Bezirk Magdeburg könnte sich aber aus der formular-

mietvertraglichen Vereinbarung (Gerichtsstandsvereinbarung) zwischen G und J ergeben.
Eine Gerichtsstandsvereinbarung ist gem. § 38 I ZPO jedenfalls dann zulässig, wenn die
Vertragsparteien Kaufleute sind. Dies ist sowohl bei der G gem. § 6 I HGB, § 3 I AktG
(Formkaufmann) als auch bei J gem. § 2 S. 1 HGB (Kaufmann kraft Eintragung) der Fall.
Allerdings geht J mit Ausübung ihres Vorkaufsrechtes aus ihrem Kaufvertrag mit G vor.

Die Gerichtsstandsvereinbarung bezieht sich jedoch allein auf den Mietvertrag und dessen
Rechtsstreitigkeiten, nicht jedoch auf anderweitig eingegangene Rechtsbeziehungen.
Das gleiche Ergebnis gilt, wenn sie sich gegen die verletzte Mitteilungs- und Aufklärungs-

pflicht aus § 577 BGB wendet. In diesem Fall kommt nämlich § 29 a I ZPO zum Tragen, der
einen ausschließlichen Gerichtsstand für Streitigkeiten über Ansprüche aus Mietverhältnissen
anordnet. Es ist das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk sich die vermieteten Räume
befinden, folglich Halle.

Hinweis: § 29 a ZPO differenziert dagegen nicht zwischen Wohn- und Geschäftsraum.

Bei Klagen, für die ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist, ist auch eine Verein-
barung indes gem. § 40 II Nr. 2 ZPO unzulässig. Somit ist im Ergebnis ohne ausgeübtes
Vorkaufsrecht das AG Halle örtlich zuständig.
Sofern J keinen Verweisungsantrag stellt (§ 281 I ZPO) wird das AG Magdeburg also die

Klage in beiden Fällen wegen Unzulässigkeit schlicht durch Prozessurteil (hier als sog.
„unechtes Versäumnisurteil“) abweisen.
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& SACHVERHALT
A hat seit kurzem eine Stelle als Pfleger im X-Krankenhaus in K angetreten. Schon bei seinem
früheren Arbeitgeber hat A, der an einer seine Schuldfähigkeit nicht berührenden narziss-
tischen Persönlichkeitsstörung leidet, Patienten mithilfe der Injektion bestimmter Medika-
mente in Todesgefahr gebracht, um sie anschließend zu retten (Straftaten aus dieser Vor-
geschichte sind nicht zu prüfen).
Im X-Krankenhaus setzt A dieses Verhalten fort. Am Abend des 7.1.2016, als sich niemand

außer ihm auf der Intensivstation befindet, spritzt A, der zur Gabe von Injektionen nicht
befugt ist, dies indes beherrscht, dem schlafenden Patienten P das Medikament Y in eine Vene
und löst dadurch – wie von ihm (A) beabsichtigt – ein Herzkammerflimmern aus, das – wie A
erkennt und billigend in Kauf nimmt – ohne rechtzeitige Hilfe zum Tod des P führen wird.
Als das Alarmsignal ertönt, eilt A, der kurzfristig das Zimmer des P verlassen hat, sofort
herbei und leitet – wie von Anfang an geplant in dem Streben, selbst als Held dazustehen –
Rettungsmaßnahmen ein, wodurch das Leben des P gerettet wird.

* Der Verfasser Brand ist Akad. Rat a.Z. und Habilitand am Lehrstuhl für Strafrecht und Nebengebiete bei Prof. Dr. Rudolf
Rengier, Konstanz. Der Verfasser Zivanic ist wiss. Hilfskraft an diesem Lehrstuhl. Der nachfolgende Fall war im Wintersemester
2015/2016 Gegenstand der zweistündigen Abschlussklausur zur Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil an der Universität
Konstanz. Von den 344 Teilnehmern haben 8 die Note vollbefriedigend (10–12 Pkte.), 58 die Note befriedigend (7–9 Pkte.) und
111 die Note ausreichend (4–6 Pkte.) erzielt. 167 Bearbeiter haben die Klausur nicht bestanden. Der Durchschnitt lag bei 3,92
Punkten.

Gerichtsstandsvereinbarung
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Da A der Vorfall um die Rettung des Patienten P große Aufmerksamkeit einbringt und
sogar die örtliche Tageszeitung über den „Helden und Lebensretter A“ berichtet, beschließt
A eine Woche später, erneut als Lebensretter aufzutreten. Auf Wunsch der Patientin B, die
über Einschlafbeschwerden klagt und um ein starkes Schlafmittel bittet, injiziert A ihr
absprachegemäß in die Vene eine Spritze, die aufgrund eines Versehens des A dieses Mal nicht
das Medikament Y, sondern tatsächlich das von B gewünschte starke, aber ungefährliche
Schlafmittel enthält. A freilich glaubt, er habe B das Medikament Y injiziert und wundert
sich, dass keine entsprechenden Symptome auftreten. Als er seinen Fehler bemerkt, unterlässt
er es, der schlafenden B nachträglich noch das Medikament Y zu injizieren, obschon er dazu
in der Lage gewesen wäre.

Nach welchen Vorschriften des StGB hat sich A strafbar gemacht? Alle ggf. erforderlichen Strafanträge
sind gestellt.

Besondere Hinweise:
1. Von den Tatbeständen des Besonderen Teils sind nur Tötungs- und Körperverletzungsdelikte zu
erörtern. Die Konkurrenzen und § 225 StGB sind nicht zu prüfen.
2. Gehen Sie mit Blick auf die von A der B injizierte Spritze ohne weitere Begründung und ohne § 224
StGB zu prüfen davon aus, dass A dadurch den objektiven Tatbestand des § 223 I StGB erfüllt.

& LÖSUNG

A. ERSTER TATKOMPLEX: DIE RETTUNG DES PATIENTEN P

I. Strafbarkeit des A gemäß §§ 211, 212 I, 22 StGB zum Nachteil des P
A könnte sich, indem er P das Medikament Y injizierte, gem. §§ 211, 212 I, 22 StGB strafbar
gemacht haben.

1. Tatentschluss
Obschon A sein Ziel, als Held dazustehen, nur erreichen konnte, wenn P überlebt, steht der
Annahme, A habe den Tod des P gebilligt und somit vorsätzlich gehandelt, nichts entgegen.
Zu Recht lässt es die hM für dolus eventualis ausreichen, dass der Täter die Möglichkeit des
Erfolgseintritts erkennt und sich damit abfindet (BGHSt 36, 1 [9 f.]; 57, 183 [186]). Ein
„Tötungswille“ wie ihn einzelne Vertreter des Schrifttums fordern (Lampe NJW 1958, 332 f.)
bzw. eine gleichgültige Einstellung gegenüber dem als möglich erkannten Erfolgseintritt (zu
dieser Gleichgültigkeitstheorie Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Schuster, StGB, 29. Aufl.
2014, StGB § 15 Rn. 84; Schroth JR 2003, 250 [252]) sind hingegen nicht erforderlich (zutr.
Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. 2006, § 12 Rn. 55; Jescheck/Weigend, Strafrecht AT, 5. Aufl.
1996, § 29 III 3 d cc [= S. 303]; Lacmann ZStW 31 [1911], 142 [160]; Lacmann GA 58 [1911],
109 [119]).

a) Heimtückische Begehungsweise
Der Entschluss des A könnte auf eine heimtückische Begehungsweise gerichtet gewesen sein.
Nach einhelliger Auffassung tötet heimtückisch, wer die Arg- und Wehrlosigkeit seines
Opfers – nach hM in feindseliger Willensrichtung (BGHSt 9, 385 [390]; 37, 376 [377]) –
bewusst zur Tötung ausnutzt (Rengier, Strafrecht BT II, 16. Aufl. 2015, § 4 Rn. 23). Ob
schlafende Personen arglos sein können, ist freilich umstritten. Arglos ist, wer sich im Zeit-
punkt der Tötungshandlung keines Angriffs vonseiten des Täters versieht und in der Lage ist,
Argwohn zu hegen (Fischer, StGB, 63. Aufl. 2016, StGB § 211 Rn. 35). Einer Ansicht zufolge
besitzen Schlafende – mangels eines entsprechenden Bewusstseins – nicht die „Fähigkeit zum
Argwohn“ (Joecks, StGB, 11. Aufl. 2014, StGB § 211 Rn. 46; Küper/Zopfs, Strafrecht BT,
9. Aufl. 2015, Rn. 323). Die vorzugswürdige hM bejaht hingegen die Möglichkeit, Schlafende
heimtückisch zu töten (BGH NStZ 2006, 338 [339]; Fischer aaO StGB § 211 Rn. 42; Rengier
StrafR BT II aaO § 4 Rn. 29). Anders als bewusstlose Opfer nehmen schlafende Opfer die
Arglosigkeit – sofern keine besonderen Umstände vorliegen – gleichsam mit in den Schlaf,
während die Besinnungslosen aufgrund der Plötzlichkeit, mit der die Besinnungslosigkeit
einzutreten pflegt und des Umstandes, dass ihnen aufgrund ihres Zustands die Fähigkeit fehlt,
Argwohn zu bilden, nicht arglos sind (MüKoStGB/Schneider, Münchener Kommentar zum
StGB, 2. Aufl. 2011 ff., StGB § 211 Rn. 168; BeckOKStGB/Eschelbach, Beck’scher Online-
Kommentar StGB, 29. Ed. 1.12.2015, StGB § 211 Rn. 48.3 f.). P versah sich folglich keines
Angriffs auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit und war mithin arglos. Auf-
grund seiner Arglosigkeit war P auch nicht in der Lage, sich des Angriffs des A zu erwehren.
Zudem nutzte A die Arg- und Wehrlosigkeit in feindseliger Willensrichtung bewusst aus. Die
im Schrifttum nicht selten erhobene Forderung, der Täter müsse gegenüber dem Opfer einen

dolus eventualis

Arglosigkeit

verwerflicher
Vertrauensbruch
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